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I. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

den Beitritt zur Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“
Stadt Eisenach, bestehend aus der

- Planzeichnung M 1:500 mit textlichen Festsetzungen, Planzeichenerklärung
und Verfahrensvermerken, in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung
durch das TLVWA mit Nebenbestimmungen

Die Begründung zum Bebauungsplan und Grünordnungsplan (GOP) wird gebilligt.

ll. Begründung

Die Satzung zum Bebauungsplan Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach wurde mit
Bescheid vom 15.05.2006 durch das TLVwA, Ref. 300, Bauleitplaung mit Nebenbestimmungen
genehmigt.

Unter Pkt. lll im Bescheid sind die einzelnen Gründe für die erteilten Nebenbestimmungen von
1 bis 7 (siehe Anlage 2) inhaltlich begründet sowie nachvollziehbar dargelegt.

Die Erfüllung der Nebenbestimmungen 1, 2, 5, 6 und 7 sind nicht planändernd, da nur eine
andere Darstellungsweise innerhalb der Planzeichnung bzw. der Planzeichenerklärung
erforderlich ist. Somit ist@ Beitrittsbeschlusses durch den Stadtrat notwendig.

Die Nebenbestimmungen 3 und 4 sind jedoch planändernd und durch einen Beitrittsbeschluss
im Stadtrat zu beschließen.

Die Satzung (Planzeichnung M 1:500 mit textlichen Festsetzungen und Planzeichen) wurden
entsprechend der Nebenbestimmung 1 bis 7 überarbeitet.
Der aktuelle Wortlaut der überarbeiteten Fassung der textlichen Festsetzungen und die
Änderungen in der Planzeichnung sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Nebenbestimmungen 1 - 7 aus dem Bescheid des TLVwA vom 15.05.2006 sind erfüllt.

Zum Beitrittsbeschluss durch den Stadtrat und in den vorgelagerten Ausschusssitzungen liegt
die berichtigte Ausfertigung der Satzung des Bebauungsplanes zur Einsichtnahme aus.

Über die Erfüllung der Nebenbestimmung ist durch den Stadtrat ein Beitrittsbeschluss (d.h.
ein satzungsändernder Beschluss) zu fassen. Danach ist die berichtigte Ausfertigung der
Satzung und der beigefügte Beitrittsbeschluss des Stadtrates dem TLVwA, Ref. 300
zuzusenden.
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Die Bekanntmachung der Genehmigung nach § 10 (3) BauGB darf erst nach Bestätigung der
Erfüllung der Nebenbestimmung durch das TLVWA, Ref. 300, Bauleitplanung vorgenommen
w en.
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Anlagen

Anlage 1 -Satzung des Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Obere Mühlhäuser Straße“ Stadt Eisenach
(Planzeichnung M 1:500 schwarz/weiß mit textlichen Festsetzungen, Verfahrens-
vermerken in der überarbeiteten Fassung nach Genehmigung durch das TLVwA mit
Nebenbestimmungen,

Verteiler: - OB, Bürgermeister, Beigeordnete 3 Exemplare
- Fraktionen des Stadtrates 6 Exeemplare
- Büro des Stadtrates 1 Exemplar

Anlage 2 - Bescheid des TLVWA, Ref. 300, Bauleitplanung vom 15.05.2006
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